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Tel. 0471/  

An die Direktorinnen und Direktoren der 
Grundschulsprengel und Schulsprengel, 
der Mittel- und Oberschulen 
i m    L a n d e 
 
An die Direktoren 
der gesetzlich gleichgest. Mittel- und Oberschulen 
i m   L a n d e 
 
An die Schulgewerkschaften 
i m    L a n d e 
 
An das Landespresseamt 
im  H a u s e  
 

 
 

RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS 
Nr. 35/2005 

 
 
 
Betreff:  Wahl der Stammrollenstellen an Grund-, Mittel- und Oberschulen für das 

Schuljahr 2005/06 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Ich teile Ihnen mit, dass die Wahl der Stammrollenstellen für die Lehrpersonen der Grundschule 
am Donnerstag, den 18. August 2005, und für die Lehrpersonen der Mittel- und Oberschule 
am Montag, den 22. August 2005, stattfindet. 
Der genaue Terminplan ist als Anlage diesem Rundschreiben beigefügt. Alle Lehrpersonen, die 
in den noch nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe und in den 
permanenten Ranglisten aufscheinen und auf Grund der zur Verfügung stehenden Stellen Aus-
sicht auf eine Stammrollenstelle haben, werden persönlich und schriftlich vom Schulamt zur 
Stellenwahl eingeladen. Es können aber alle in den verschiedenen Ranglisten eingetragenen 
Bewerber/innen zur Stellenwahl erscheinen. 
 
Die Stammrollenstellen werden auf Grund der nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordent-
lichen Wettbewerbe aus den Jahren 1998 und 1999, der Rangordnungen der ordentlichen Wett-
bewerbe 2003/2005 und der definitiven permanenten Ranglisten für die Schuljahre 2005/06 und 
2006/07 vergeben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der ordentliche Wettbewerb nach Prüfungen und Bewertungs-
unterlagen 2003/2005 für folgende Wettbewerbsklassen nur zum Zweck des Erwerbs der Lehr-
befähigung ausgeschrieben wurde und dass es daher für diese Wettbewerbsklassen keine neuen 
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Bewertungsranglisten gibt. Es gelten die Bewertungsrangordnungen der ordentlichen Wettbe-
werbe der Jahre 1998 und 1999: 
- Wettbewerbsklassen 29/A – Leibeserziehung in der Oberschule und 30/A – Leibeserziehung 

in der Mittelschule; 
- Wettbewerbsklassen 93/A – Literarische Fächer in der Oberschule und 98/A – Deutsch, Ge-

schichte und Politische Bildung, Geografie in der Mittelschule; 
- Wettbewerbsklassen 99/A – Maschinenschreiben, Stenographie und Textverarbeitung und 

100/A – Textverarbeitung; 
- Wettbewerbsklasse 31/A – Musikerziehung in der Oberschule; 
- Wettbewerbsklasse 37/A – Philosophie und Geschichte; 
- Wettbewerbsklasse 39/A – Geografie; 
- Wettbewerbsklasse 246/A – Französische Sprache und Kultur; 
- Wettbewerbsklasse 95/A – Literarische Fächer, Latein und Griechisch. 
 
 
Die nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe nach Titeln und Prü-
fungen an Mittel- und Oberschulen laut Dekreten des Schulamtsleiters Nr. 5/16.3 vom 14. April 
1997 und Nr. 732/16.4 vom 30. Oktober 1998 sind folgende: 

 
1.       Mittelschule  

30/A – Leibeserziehung ab Position Nr. 6 
98/A – Deutsch, Geschichte und Bürgerkunde, Geographie ab Position Nr. 90 

 
2.      Oberschule 

29/A – Leibeserziehung in den Oberschulen – ab Position Nr. 11 
31/A – Musikerziehung in den Oberschulen - ab Position Nr. 2 
37/A – Philosophie und Geschichte – ab Position Nr. 8 
39/A – Geographie – ab Position Nr. 2 
246/A – Französische Sprache und Kultur – ab Position Nr. 9 
93/A – Literarische Fächer an Oberschulen – ab Position Nr. 59 
95/A – Literarische Fächer, Latein und Griechisch – ab Position Nr. 4 

 
 
Laut Beschluss der Landesregierung vom 15. Juni 1998, Nr. 2599 können bei der Aufnahme in 
die Stammrolle 90% der freien und verfügbaren Stellen im tatsächlichen Plansoll vergeben wer-
den, soweit diese Stellen bereits im rechtlichen Plansoll vorhanden waren. Laut Art. 1 des Ge-
setzes vom 3. Mai 1999, Nr. 124, ist die Hälfte dieser Stellen den Bewerbern/innen vorbehalten, 
die in den nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe nach Titeln und 
Prüfungen aufscheinen, während die andere Hälfte den Bewerbern/innen zugeteilt wird, welche 
in den permanenten Ranglisten aufscheinen.  
 
Bei der Stellenwahl für das Schuljahr 2005/06 wird laut  Beschluss der Landesregierung vom 
29. April 2002, Nr. 1507 und im Sinne des in diesem Beschluss vorgesehenen alljährlichen 
Wechsels mit den Bewerbern/innen begonnen, in der Bewertungsrangliste des jeweiligen 
 ordentlichen Wettbewerbes eingetragen sind. Wenn in einer Wettbewerbsklasse nur eine Stelle 
vorhanden ist, ist diese für die Bewerber/innen der Rangliste des ordentlichen Wettbewerbes re-
serviert. Ebenso wird beim Vorhandensein einer ungeraden Zahl an Stellen in einer Wettbe-
werbsklasse dem Kontingent der Rangliste des ordentlichen Wettbewerbes eine Stelle mehr zu-
geteilt.  
 
Das Stellenverzeichnis der Grundschule und das tatsächliche Plansoll der Mittel – und Oberschu-
len und das Dekret des Schulamtsleiters über die Anzahl der Stellen, die für die jeweilige Grup-
pe von Bewerbern/innen bei der Stellenwahl Verfügung stehen, werden an der Anschlagtafel des 
Schulamtes und im INTERNET veröffentlicht, und zwar: 

 für die Grundschule spätestens am 17. August 2005; 
 für die Mittel- und Oberschule spätestens am 19. August 2005. 

 
Auch heuer werden bei der Stellenwahl nur provisorische Stellen vergeben. Das heißt, dass im 
Ausmaß des Kontingentes auch besetzte Stellen gewählt werden können; die betroffenen Lehr-



 3
personen müssen dann im nächsten Schuljahr über Versetzung eine definitive Stelle beantra-
gen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass laut Gesetz vom 3. Mai 1999, Nr. 124, die Lehrperson, die auf 
Grund der permanenten Rangliste eine Stammrollenstelle wählen kann und auf die Stammrol-
lenstelle verzichtet, in jeder Hinsicht aus der permanenten Rangliste gestrichen wird. Das heißt, 
dass diese Lehrperson dann weder auf Grund der permanenten Rangliste noch auf Grund der 
Schulrangliste (Gruppe 1) eine Supplenzstelle wählen kann. 

 
Für Wettbewerbsklassen, in denen es keine freien und verfügbaren Stellen gibt, gibt es folge-
richtig auch keine Stellenwahl, auch wenn Lehrpersonen in den entsprechenden, nicht aufge-
brauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe und/oder in den permanenten Rang-
listen aufscheinen. Deshalb sind diese Wettbewerbsklassen auch im Terminplan nicht vorgese-
hen. 
 
Bei der Stellenwahl müssen die Bewerber/innen mit einem gültigen Personalausweis erscheinen. 
Wenn sie nicht persönlich zur Stellenwahl kommen, können sie sich durch eine Person ihres Ver-
trauens mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. 
 
 
Auskünfte erteilen folgende Sachbearbeiterinnen: 

 Amt für Grundschulen: Frau Monika Mittermair (Tel.0471 415510) 
 Amt für Mittelschulen: Frau Carmen Curti und Frau Rita Pristinger (Tel. 0471 4155 35 

bzw. 0471 4155 34) 
 Amt für Oberschulen: Frau Ulrike Thalmann und Frau Tanja Tonina (Tel. 0471 415576 

bzw. 0471 415573) 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter 
i.V. Dr. Arthur Pernstich | Abteilungsdirektor 
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TTEERRMMIINNPPLLAANN  FFÜÜRR  DDIIEE  SSTTEELLLLEENNWWAAHHLL  FFÜÜRR  DDIIEE  AAUUFFNNAAHHMMEE  IINN  
DDIIEE  SSTTAAMMMMRROOLLLLEE  ––  SSCCHHUULLJJAAHHRR  22000055//0066  

 
 
 

1.) GRUNDSCHULE 
 

Donnerstag, 18. August 2005 – Deutsches Schulamt, Amba-Alagi-Straße 10, Bozen — 
großer Sitzungssaal 

 

UHRZEIT STELLENPLAN 

9.00 Uhr: Integrationslehrerinnen und -lehrer 
9.30 Uhr: Religionslehrerinnen und -lehrer 

10.00 Uhr: Klassenlehrerinnen und -lehrer 
11.30 Uhr: Zweitsprachlehrerinnen und -lehrer 

  
 
 

2.) MITTEL- UND OBERSCHULE 
 
Montag, 22. August 2005 – Aula Magna der Handelsoberschule „H. Kunter“, 

Guntschnastraße 1, Bozen 
 
 

UHRZEIT WETTBEWERBSKLASSEN 

9.00 Uhr: Integrationsunterricht an Mittel- oder Oberschule 
 93/A - Literarische Fächer an Oberschulen  
 94/A -  Literarische Fächer und Latein an Oberschulen 
 95/A  - Literarische Fächer, Latein und Griechisch 
 98/A - Deutsch, Geschichte und Bürgerkunde, Geographie in der Mittel-

schule 
 246/A – Französische Sprache und Kultur 
 346/A  -  Englische Sprache und Kultur  
 345/A  -  Englische Sprache in der Mittelschule 
 36/A  -  Philosophie, Psychologie u. Erziehungswissenschaften 
 61/A  -  Kunstgeschichte  
 42/A - Informatik 
 48/A - Angewandte Mathematik  
 38/A  -  Physik 
 40/A  -  Hygiene, Anatomie, Physiologie, Kieferpathologie 
 47/A  -  Mathematik 
 49/A  -  Mathematik und Physik 
  
  
11.30 Uhr 92/A - Italienische Sprache u. Literatur an den Oberschulen 
 91/A - Italienisch (zweite Sprache) in der Mittelschule 
  
  
  
14.00 Uhr 17/A - Betriebswirtschaftslehre 
 19/A - Rechts- und Wirtschaftsfächer 
 22/A – Plastisches Formen 
 27/A - Werbeorganisation 
 25/A - Zeichnen und Kunstgeschichte 
 28/A – Kunsterziehung in der Mittelschule 
 29/A - Leibeserziehung an Oberschulen 
 30/A – Leibeserziehung in der Mittelschule 
 32/A - Musikerziehung in der Mittelschule und Instrumentalunterricht in 

der Mittelschule 
 13/A  -  Chemie und angewandte Chemie 
 58/A – Agrarkunde, Landtechnik, Betriebswirtschaft, Phytopathologie und 

Schädlingsbekämpfung 



 5
 74/A - Tierzuchtlehre 
 60/A – Naturwissenschaften, Chemie, Geografie und Mikrobiologie 
 59/A  -  Mathematik, Chemie, Physik und Naturkunde 

 in der Mittelschule 
 Religionsunterricht in der Mittelschule 
 Religionsunterricht in der Oberschule 
 16/A – Konstruktionen, Konstruktionslehre und technisches Zeichnen 
 34/A – Elektronik 
 35/A – Elektrotechnik und elektrotechnische Anwendungen 
 71/A – Technologie und technisches Zeichnen 
 33/A – Technische Erziehung in der Mittelschule 
  
 
 
 
 
 


